
Fassung 10.2016                                            Tarif uni-ZZ 
Ergänzungstarif für zahnärztliche Heilbehandlung 
für Versicherte nach Tarifstufe uni-intro|Privat 300 

(mit geschlechtsunabhängig erhobenen Beiträgen) 
 

Teil III Tarife: Nur gültig in Verbindung mit Teil I Musterbedingungen 2009 des Verbandes der privaten Krankenversicherung (MB/KK 2009)  
und Teil II Tarifbedingungen (TB/KK) der uniVersa Krankenversicherung a.G. 

 

 
 
I  Leistungen des Versicherers 
 
1 Erstattungsfähige Aufwendungen 
 
1.1 Zahnärztliche und kieferorthopädische Heilbehandlung 
 
1.1.1 Leistungsbegrenzung 
 

a) Der Leistungsanspruch für alle erstattungsfähigen Aufwendungen 
gemäß I.1.1.2 zusammen errechnet sich höchstens aus einem 
erstattungsfähigen Betrag (Höchstbetrag) von 

 
insgesamt: 1.000 EUR im 1. Kalenderjahr, 

2.000 EUR im 1. bis 2. Kalenderjahr, 
3.000 EUR im 1. bis 3. Kalenderjahr, 
4.000 EUR im 1. bis 4. Kalenderjahr, 
5.000 EUR im 1. bis 5. Kalenderjahr, 
5.000 EUR jährlich ab dem 6. Kalenderjahr. 

 
Maßgeblich für die genannten Zeiträume ist der Beginn der 
Versicherung nach Tarif uni-ZZ. Beginnt der Tarif der versicherten 
Person nicht am 1.1., so gilt die Zeit vom Versicherungsbeginn bis 
zum 31.12. als erstes Kalenderjahr. 
 

b) Auf den jeweiligen Höchstbetrag werden 
 

- zuerst die für zahnärztliche Leistungen erstattungsfähigen Be-
träge für vorbeugende Maßnahmen, Zahnbehandlung und Inlays 
und 

 
- danach die erstattungsfähigen Beträge für Zahnersatz, Zahn- 

und Kieferregulierung, funktionsanalytische und funktionsthera-
peutische Maßnahmen sowie für zahntechnische Leistungen für 

Inlays 
 
angerechnet. 

 
c) Zahntechnische Leistungen werden für die Berücksichtigung der 

Höchstbeträge dem Kalenderjahr zugeordnet, in dem die 
angefertigten Materialien vom Zahnarzt bzw. Kieferorthopäden 
eingegliedert werden. 

 
d)  Die Höchstbeträge gelten nicht für einen nachweislich durch Unfall 

verursachten Versicherungsfall, sofern sich der Unfall nach 
Vertragsabschluss ereignet hat. 

 
1.1.2  Erstattet werden Aufwendungen für 

 
a)  Inlays (Einlagefüllungen aus Metall, Kunststoff oder Keramik) zu 

 
20 % für zahntechnische Leistungen; 

 
b) Zahnersatz zu 

 
20 % für zahnärztliche und zahntechnische Leistungen für pro-

thetische Versorgung, orale Implantate, Kronen, Eingliede-
rung von Aufbissbehelfen und Schienen sowie alle damit im 
Zusammenhang stehenden Maßnahmen und erforderlichen 
Vor- und Nachbehandlungen; 

 
c) Zahn- und Kieferregulierung zu 

 
20 % für zahnärztliche bzw. kieferorthopädische und zahntech-

nische Leistungen zur Beseitigung oder Besserung von 
Kiefer- und Zahnfehlstellungen; 

 
d) funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen 

(zahnärztliche Maßnahmen zur Diagnose, Behebung oder Besse-
rung einer Störung der Funktion von Kiefergelenken, Kau-
muskulatur und Zähnen) zu 

 
20 %. 

1.1.3 Leistungsvoraussetzung 
 

Für Inlays, Zahnersatz sowie Zahn- und Kieferregulierung wird nur 
geleistet, wenn und soweit der Versicherer vor Beginn der Behandlung 
aufgrund eines Heil- und Kostenplanes des Behandlers dies schriftlich 
zugesagt hat. Eine Zusage wird erteilt, wenn die vorgesehenen 
Behandlungen der Art und dem Umfang nach medizinisch notwendig 
sind. 
 
Die Kosten des Heil- und Kostenplans gehören zu den erstattungs-
fähigen Behandlungskosten. 

 
2 Erstattungsfähigkeit von Heilbehandlerhonoraren 
 

Die Erstattungsfähigkeit von Heilbehandlerhonoraren richtet sich nach 
der Tarifstufe uni-intro|Privat 300. 

 
3 Beitragsfreistellung nach Entbindung 

 
Solange die versicherte Person im Anschluss an eine Entbindung 
keine Erwerbstätigkeit ausübt, wird der Tarif für die versicherte Person 
beitragsfrei weitergeführt - längstens jedoch für sechs Monate. Der 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ändert sich in dieser Zeit 
nicht. 
 
Diese Regelung gilt sinngemäß für den in Tarif uni-ZZ versicherten 
Vater, wenn er anstelle der Mutter in den ersten sechs Lebensmonaten 
des Kindes keine Erwerbstätigkeit ausübt. 

 
II  Versicherungsfähigkeit 

 
1 Versicherungsfähig sind Personen, für die eine Krankheitskosten-

vollversicherung nach der Tarifstufe uni-intro|Privat 300 
(Grundtarif) besteht.  

 
2 Die Versicherung in Tarif uni-ZZ endet – auch für schwebende 

Versicherungsfälle – bei Beendigung des Grundtarifs. 

 
III Änderung und Ergänzung der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen, Teil II 
 

1 Änderung von § 8 a Abs. 1.2 Allgemeine Versicherungsbedin-
gungen, Teil II 
 
In Tarif uni-ZZ können Kinder zum Kinderbeitrag bis zum Ende des 
Monats versichert werden, in dem sie das 16. Lebensjahr vollenden. 
Der Kinderbeitrag entfällt mit Beginn des darauf folgenden Monats; ab 
diesem Zeitpunkt sind die für Jugendliche geltenden Beiträge zu 
zahlen. Jugendliche können zum Jugendlichenbeitrag bis zum Ende 
des Monats versichert werden, in dem sie das 21. Lebensjahr 
vollenden. Der Jugendlichenbeitrag entfällt mit Beginn des darauf 
folgenden Monats; ab diesem Zeitpunkt sind die für Erwachsene 
geltenden Beiträge zu zahlen. Das außerordentliche Kündigungsrecht 
ist in § 13 Abs. 4 Allgemeine Versicherungsbedingungen, Teil I und in 

Abschnitt III.2 geregelt. 
 

2 Änderung von § 13 Abs. 4.1 Allgemeine Versicherungsbedin-
gungen, Teil II 
 
Abweichend von § 13 Abs. 4 Allgemeine Versicherungsbedingungen,  
Teil I kann der Versicherungsnehmer bei Entfall des Kinderbeitrages 
oder des Jugendlichenbeitrages gemäß Abschnitt III.1 das 
Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten 
Person auch dann kündigen, wenn sich der Beitrag nicht erhöht. 
 

 


